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Interviewerinnen und Interviewer  
für Zensus 2022 in Bayern gesucht – 
bitte unterstützen Sie!
Im Mai 2022 startet der Zensus 2022. Bürgerinnen und Bürger 
werden eingeladen, als geschulte Erhebungsbeauftragte die 
sehr wichtige statistische Erhebung zu unterstützen. Sie erhal-
ten dafür eine steuerfreie Aufwandsentschädigung.
Der Zensus 2022 ist deutschlandweit die größte statistische 
Erhebung dieses Jahres. Hierfür wurden in den kreisfreien 
Städten und Landkreisen in Bayern 94 Erhebungsstellen einge-
richtet. Sie sind wichtige Partner für das Bayerische Landesamt 
für Statistik, denn sie organisieren und koordinieren vor Ort die 
Durchführung der statistischen Großerhebung.
Hierbei kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den örtlichen Erhebungsstellen um die Anwerbung, Betreuung, 
Schulung und Koordination von Interviewerinnen und Interview-
ern. In der statistischen Fachwelt heißen sie Erhebungsbeauf-
tragte. Ihnen kommt eine entscheidende Rolle zu, denn auch 
in Bayern gilt es Millionen Menschen zu interviewen. Grundvor-
aussetzungen für diese Tätigkeit: Volljährigkeit, Zuverlässigkeit, 
Verschwiegenheit und eine gewisse zeitliche Flexibilität. Die 
ehrenamtliche Aufgabe wird mit einer steuerfreien Aufwands-
entschädigung vergütet.
Bürgerinnen und Bürger herzlich Willkommen – unterstüt-
zen Sie bitte!
Möchten Sie als Erhebungsbeauftragte beim Zensus 2022 in 
Bayern die Erhebungsstellen unterstützen? Dann bewerben Sie 
sich bitte bei den jeweiligen Erhebungsstellen
Für den Landkreis Bamberg:
0951/85-9290
zensus2022@lra-ba.bayern.de
Für die Stadt Bamberg: 0951/87-1050
zensus2021@stadt.bamberg.de

Zahlungstermin
Ankündigung Abbuchung - Hundesteuer
Am 1. März 2022 ist die Hundesteuer zur Zahlung fällig.
Für alle Lastschriftteilnehmer: Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr 
Bankkonto ausreichend gedeckt ist, um Gebühren zu vermei-
den. Alle Zahlungspflichtigen die nicht am Lastschriftverfah-
ren teilnehmen, werden gebeten die fällige Steuer rechtzeitig 
zu bezahlen, damit die Festsetzung von Mahngebühren und 
Säumniszuschlägen vermieden werden kann.
Ihre Kassenverwaltung

Trinkwasserversorgung Steinfeld
Anschluss an die Juragruppe
Der Baubeginn für die Wasserleitung Treunitz – Steinfeld, 
Anschluss an die Juragruppe, wird voraussichtlich Anfang 
März 2022 erfolgen, wenn die Wetterlage es zulässt.
Wir bitten hiermit um ihr Verständnis, sollten durch die Baumaß-
nahme gewisse Unannehmlichkeiten entstehen.
Steinfeld, 21.02.2022
Will, 1. Bürgermeister
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Mitgliedsgemeinden:

Öffnungszeiten:
Montag 
08:00 Uhr – 12:00 Uhr
13:30 Uhr – 18:00 Uhr

Dienstag – Freitag
08:00 Uhr – 12:00 Uhr

Gemeinde 
Königsfeld

Gemeinde 
Stadelhofen

Gemeinde 
Wattendorf

VG-Vorsitzender Herr Thomas Betz .................................................................... Zi. 13/1.Stock ..................................... 24
Gemeinde Königsfeld Herr Norbert Grasser ........................................................ Zi. 14/1.Stock ..................................... 13
Gemeinde Stadelhofen Herr Volker Will ............................................................. Zi. 12/1.Stock  .................................... 11
Gemeinde Wattendorf Herr Thomas Betz ............................................................ Zi. 13/1.Stock  .................................... 24

Bürgermeister und VG-Vorsitzender Zimmer-Nr. Tel. 09207 / 981 - ?

Frau Maria Waldhäuser, Geschäftsleitung, Personalwesen....................................... Zi. 3/EG  ............................................. 14
Herr Markus Neubauer, Bauamt, Beitragswesen ................................................... Zi. 11/1. Stock  ................................... 12
Herr Christoph Güthlein, Bautechnik ................................................................... Zi. 11/1. Stock .................................... 28
Frau Sophia Zeis, Einwohnermeldeamt, Bürgerbüro, Ausweise ................................. Zi. 5/EG .............................................. 10
Frau Cornelia Engert, Soziales, Rente, Feuerwehrwesen, Friedhofverwaltung ............ Zi. 4/EG  ............................................. 22
Frau Kirsten Weiß, Personal ............................................................................... Zi. 2/EG .............................................. 16

Hauptverwaltung Zimmer-Nr. Tel. 09207 / 981 - ?

Herr Patrick Dippold, Kämmerer, Haushaltswesen, Zuschüsse.................................. Zi. 2/EG .............................................. 17
Frau Christine Löhrlein, Anlagenbuchhaltung ........................................................ Zi. 15/1. Stock .................................... 19
Frau Birgit Lieb, Liegenschaften .......................................................................... Zi. 15/EG ............................................ 18
Frau Katrin Barth, Buchhaltung, Gemeindesteuern, Gebühren. ................................. Zi. 1/EG  ............................................. 26
Frau Gundi Hofmann, Kassenverwaltung ............................................................. Zi. 1/EG .............................................. 15

Finanzverwaltung Zimmer-Nr. Tel. 09207 / 981 - ?

Herr Werner Spörlein, Bauhofleiter (0174/9758407) .................................................................................................... 25
Herr Thomas Handwerger, Mitarbeiter
Herr Frank Schmitt, Mitarbeiter

Bauhof Zimmer-Nr. Tel. 09207 / 981 - ?

Herr Yannick Heller ............................................................................................ Zi. 16/1. Stock .................................... 20

Forstamt Zimmer-Nr. Tel. 09207 / 981 - ?

Herr Thomas Hüppe .......................................................................................... Zi. 22/2. Stock .................................... 31
Frau Mandy Baum ............................................................................................ Zi. 22/2. Stock .................................... 32

Verein Jura-Scheßlitz (ILE) Zimmer-Nr. Tel. 09207 / 981 - ?

Frau Cornelia Weber .................................................................................................................................................... 23
Frau Andrea Pfeufer .................................................................................................................................................... 28

Standesamt Scheßlitz Hauptstr. 34, 96110 Scheßlitz Zimmer-Nr. Tel. 09542 / 9490 - ?
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Der Zensus 2022: enorm wichtig für Bayern
Der Zensus ist ein Fundament in der amtlichen Statistik. Aus 
den gewonnenen Daten leiten sich verschiedene Entscheidun-
gen bis hinein in die kommunale Ebene ab.
So zeigt uns der Zensus 2022 im Ergebnis auf, wie viele Men-
schen in Deutschland leben, wie sie wohnen und welche Struk-
tur die Bevölkerung hat. Diese Eckdaten werden für unter-
schiedliche Entscheidungen herangezogen - von der Einteilung 
der Wahlkreise, Stimmverteilung im Bundesrat, bundesstaatli-
che und kommunale Finanzausgleiche bis hin zu Sitzverteilun-
gen in kommunalen Vertretungskörperschaften.
Der Zensus 2022 gibt des Weiteren einen differenzierten Über-
blick zu den Gebäuden und Wohnungen im Land. Er zeigt die 
Wohnungsstruktur nach vielen Merkmalen wie z. B. Größe, Aus-
stattung, Alter der Gebäude auf. Ebenso wird erstmals in dieser 
Form eine amtliche Preismessung für den Mietbestand Teil des 
Zensus 2022 sein.
Die Ergebnisse sind so für zukünftige Planungen und Entschei-
dungen der politischen Vertretung und Gesellschaft im Sinne 
der Schaffung möglichst gleichwertiger Lebensverhältnisse in 
den Regionen von großem Nutzen.

Verstorben ist aus der 
Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld
Johann Josef Neuberger, Steinfeld

Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt 
aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 
nicht oder nur eingeschränkt hergestellt oder 
verteilt werden kann, veröffentlichen wir die 
jeweils aktuelle Ausgabe auch online.

Nutzen Sie dieses Angebot schon jetzt unter:

https://epaper.wittich.de/2098

Mitteilungsblatt auch online

IN EIGENER SACHE

85. Geburtstag Gertraud Lapunik

Frau Gertraud Lapunik feierte am 08.02.2022 ihren 85. Geburts-
tag.
Die Jubilarin erfreut sich bester Gesundheit und diskutierte 
rege mit den Vertretern der Gemeinde und der Pfarrei.

2.Bürgermeister Christian Dorsch gratulierte im Namen der 
Gemeinde Königsfeld, die Glückwünsche der Ortschaft über-
brachte Gemeinderat Markus Niemetz.
Von der Kirchengemeinde wünschte, Pfarrgemeinderatsvorsit-
zender Sven Döppmann der Jubilarin alles Gute.

Die Gemeine Königsfeld gewinnt ein 
Schülerlotsenpaket und eine „move it“-Box

Die Gemeinde hat bei einer Verlosung des Energieunterneh-
mens ein Schülerlotsenpaket sowie eine „move it“-Box gewon-
nen. Der Gewinn wurde Bürgermeister Norbert Grasser von 
Edgar Müller, Kommunalbetreuer der Bayernwerk Netz GmbH 
(Bayernwerk), überreicht.
Das Schülerlotsenpaket enthält jeweils zwei gefütterte Sicher-
heitsjacken, fünf Warnwesten und vier Anhaltekellen. „Wir 
haben großen Respekt vor der Arbeit der freiwilligen Schulweg-
helfer“, sagte Edgar Müller und fügt an: „Mit diesem Gewinn 
wollen wir den Einsatz der Schülerlotsen sicherer machen und 
gleichzeitig würdigen.“ Als langjähriger Partner der Landesver-
kehrswacht Bayern stattet das Bayernwerk Schülerlotsen mit 
Schutz- und Sicherheitskleidung aus.
Zusätzlich kann sich die Gemeinde Königsfeld über eine „move 
it“-Box freuen, mit der durch abwechslungsreiche Spiele vor 
allem das Gleichgewicht, die Reaktionsfähigkeit und die Wahr-
nehmung der Grundschüler gefördert wird.
In jeder Ausgabe seines Magazins kommunal.info verlost 
das Bayernwerk Sachwerte, die die Lebensqualität und den 
Zusammenhalt in Kommunen fördern. Wichtig ist dem Ener-
gieunternehmen dabei, dass möglichst viele Menschen vom 
Gewinn profitieren. Die kommunal.info richtet sich an Bürger-
meister und kommunale Ansprechpartner in Landkreisen, Städ-
ten und Gemeinden in Bayern. Die veröffentlichten Magazine 
und Online-Newsletter sind unter www.bayernwerk.de/kommu-
nalinfo abrufbar.

Zweckverband zur Wasserversorgung  
Poxdorfer Gruppe
Zahlungstermine
Am 14.03.2022 ist die Endabrechnung 2021 und am 
15.03.2022 der erste Abschlag der Wassergebühren für das 
Jahr 2022 zur Zahlung fällig.
Für alle Lastschriftteilnehmer: Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr 
Bankkonto ausreichend gedeckt ist, um Gebühren zu vermei-
den.
Alle Zahlungspflichtigen die nicht am Lastschriftverfahren teil-
nehmen, werden gebeten die fälligen Gebühren rechtzeitig 
zu bezahlen, damit die Festsetzung von Mahngebühren und 
Säumniszuschlägen vermieden werden kann.
Ihre Kassenverwaltung
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Die Juragruppe fasste in ihrer Sitzung vom 29.11.2021 fol-
genden Beschluss:
Die Verbandsversammlung nimmt von der vom Bayer. Kom-
munalen Prüfungsverband durchgeführten Prüfung und der 
Prüfungsfeststellungen des Jahresabschlusses 2020 Kenntnis. 
Ergebnis ist, dass unser Unternehmen in allen Bereichen ord-
nungsgemäß geführt wird und die wirtschaftlichen Verhältnisse, 
Buchführung und Rechnungslegung voll umfänglich geordnet 
sind. Ebenso ist ein internes Kontrollsystem installiert. Der von 
der Werkleitung erstellte Lagebericht ist zutreffend. Auch das 
wird zur Kenntnis genommen.
Hiermit wird die Jahresrechnung 2020 abschließend festge-
stellt.
Dem Verbandsvorsitzenden und dem Werkleiter wird hiermit 
die Entlastung erteilt.
Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers ist gem. § 25 
Eigenbetriebsverordnung (EBV) zu veröffentlichen.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind 7 Tage öffent-
lich auszulegen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht können in der 
Zeit vom 04.04.2022 bis 13.04.2022 in der Juragruppe, Zum 
Dianafelsen 1, 91257 Pegnitz oder auch im Internet unter 
www.juragruppe.de eingesehen werden.

Reinigungs- und Winterdienstverordnung 
Wattendorf vom 15.02.2021
Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- 
und Wegegesetzes (BayStrWG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 5. Oktober 1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geän-
dert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 
683), erlässt die Gemeinde Wattendorf folgende

Verordnung
über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter

(Reinigungs- und Sicherungsverordnung)
Vom 15.02.2022

Allgemeine Vorschriften
§ 1

Inhalt der Verordnung
Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, 
Reinigungs- und Sicherungspflichten auf den öffentlichen Stra-
ßen in der Gemeinde Wattendorf.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Öffentliche Straßen, Gehbahnen,
geschlossene Ortslage

(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind 
alle dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege 
und Plätze mit ihren Bestandteilen im Sinne des Art. 2 Nr. 1 
BayStrWG oder des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßen-
gesetzes (FStrG) in der jeweiligen Fassung. Hierzu gehören 
insbesondere die Fahrbahnen, die Trenn-, Seiten-, Rand- und 
Sicherheitsstreifen, die Geh- und Radwege, die gemeinsamen 
Geh- und Radwege und die der Straße dienenden Gräben, 
Böschungen, Stützmauern und Grünstreifen. Die Bundesauto-
bahnen sind keine öffentlichen Straßen im Sinne dieser Verord-
nung.

Juragruppe ZV Wasserversorgung
Die Bilanz für das Jahr 2020 wurde geprüft - 
Testat des Wirtschaftsprüfers
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Juragruppe für 
das Wirtschaftsjahr 2020 wurde durch den Bayerischen Kom-
munalen Prüfungsverband, München geprüft und mit folgen-
dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz zum 
31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Wirtschaftsjahr 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Juragruppe Zweckverband Wasserversorgung 
für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 
geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir nach § 7 Abs. 4 
Nr. 2 und 3 KommPrV:
Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach 
unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und 
der Verbandssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht 
im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetz-
lichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Zweckverbands und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß  
§ 7 Abs. 4 Nr. 2 KommPrV
Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Zweckverbands i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Wirtschaftsjahr 
vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 befasst.
Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten bestätigen wir zu 
den wirtschaftlichen Verhältnissen nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 Komm-
PrV:
Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben kei-
nen Anlass zu Beanstandungen.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts entsprechend § 317 HGB und Art. 107 Abs. 3 
Satz 2 GO unter Beachtung der KommPrV und der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsät-
zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für 
die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind vom Zweckverband unabhängig in Über-
einstimmung mit den kommunalrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Schlussbemerkung des Bayerischen Kommunalen   
Prüfungsverbandes
Den vorstehenden Prüfungsbericht haben wir in Übereinstim-
mung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen 
(IDW PS 450) erstellt.
Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungs-
vermerks über die gesetzlichen Veröffentlichungs- bzw. Offen-
legungspflichten hinaus bedarf unserer vorherigen Zustim-
mung; auf
§ 328 HGB wird verwiesen.“
München, 22.11.2021
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband
Gezeichnet Wiedemann, Wirtschaftsprüfer
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§ 5
Reinigungsarbeiten

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und 
Hinterlieger die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) auf-
geführten öffentlichen Straßen, und zwar innerhalb der in § 6 
genannten Reinigungsflächen, zu reinigen.

Sie haben dabei die Gehwege, die gemeinsamen Geh- und 
Radwege, die Radwege und die innerhalb der Reinigungsflä-
chen befindlichen Teile der Fahrbahn (einschließlich der Park-
streifen) nach Bedarf
a) zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat 

zu entfernen (soweit eine Entsorgung in üblichen Haus-
mülltonnen für Biomüll, Papier oder Restmüll oder in Wert-
stoffcontainern möglich ist); entsprechendes gilt für die 
Entfernung von Unrat auf den Grünstreifen.
Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laubfall, soweit 
durch das Laub - insbesondere bei feuchter Witterung - 
die Situation als verkehrsgefährdend einzustufen ist, eben-
falls durchzuführen.

b) von Gras und Unkraut sowie Moos und Anflug von sonsti-
gen Pflanzen zu befreien, soweit es aus Ritzen und Rissen 
im Straßenkörper wächst.

c) insbesondere nach einem Unwetter sowie bei Tauwetter, 
die Abflussrinnen und Kanaleinläufe freizumachen, soweit 
diese innerhalb der Reinigungsfläche (§ 6) liegen.

§ 6
Reinigungsfläche

(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straßen, 
der zwischen der gemeinsamen Grenze des Vorderlieger-
grundstücks mit dem Straßengrundstück,
und

a) bei Straßen der Gruppe A des Straßenreinigungsver-
zeichnisses (Anlage)
der Fläche außerhalb der Fahrbahn,

b) bei Straßen der Gruppe B des Straßenreinigungsver-
zeichnisses (Anlage)
einer parallel zum Fahrbahnrand in einem Abstand von 0,5 
m verlaufenden Linie innerhalb der Fahrbahn,

c) bei Straßen der Gruppe C des Straßenreinigungsver-
zeichnisses (Anlage)
der Fahrbahnmitte bzw. der Straßenmitte

liegt, wobei Anfang und Ende der Reinigungsfläche vor einem 
Grundstück jeweils durch die von den Grundstücksgrenzen 
aus senkrecht zur Straße gezogenen Linien bestimmt werden.
(2) Bei einem Eckgrundstück gilt Absatz 1 entsprechend für 
jede öffentliche Straße, an die das Grundstück angrenzt, ein-
schließlich der gegebenenfalls in einer Straßenkreuzung liegen-
den Flächen.

§ 7
Gemeinsame Reinigungspflicht

der Vorder- und Hinterlieger
(1) Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeord-
neten Hinterliegern die Reinigungspflicht für ihre Reinigungsflä-
chen. Sie bleiben auch dann gemeinsam verantwortlich, wenn 
sie sich zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer Personen oder 
Unternehmer bedienen; das Gleiche gilt auch für den Fall, dass 
zwischen Vorder- und Hinterliegern Vereinbarungen nach § 8 
(Aufteilung der Reinigungsarbeiten) abgeschlossen sind.
(2) Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über des-
sen Grundstück er Zugang oder Zufahrt zu derselben öffentli-
chen Straße nehmen darf, an die auch das Vorderliegergrund-
stück angrenzt.

§ 8
Aufteilung der Reinigungsarbeiten

bei Vorder- und Hinterliegern
(1) Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Auf-
teilung der auf sie treffenden Arbeiten untereinander durch Ver-
einbarung zu regeln.
(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder 
Vorder- oder Hinterlieger eine Entscheidung der Gemeinde 
über die Reihenfolge und die Zeitdauer, in der sie ihre Arbeiten 
zu erbringen haben, beantragen. 

(2) Gehbahnen sind
a) die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und 

abgegrenzten Teile der öffentlichen Straßen (insbesondere 
Gehwege sowie gemeinsame Geh- und Radwege) und 
die selbstständigen Gehwege sowie die selbstständigen 
gemeinsamen Geh- und Radwege
oder

b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgren-
zung, die dem Fußgängerverkehr dienenden Teile am 
Rande der öffentlichen Straßen
in einer Breite von 1,00 Meter, gemessen vom begehbaren 
Straßenrand aus.

(3) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, 
der in geschlossener oder offener Bauweise zusammenhän-
gend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebau-
ung ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige 
Bebauung unterbrechen den Zusammenhang nicht (Art. 4 Abs. 
1 Satz 2 und 3 BayStrWG).

Reinhaltung der öffentlichen Straßen
§ 3

Verbote
(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es 
untersagt, öffentliche Straßen mehr als nach den Umständen 
unvermeidbar zu verunreinigen oder verunreinigen zu lassen.

(2) Insbesondere ist es verboten,
a) auf öffentlichen Straßen Putz- oder Waschwasser, Jauche 

oder sonstige verunreinigende Flüssigkeiten auszuschüt-
ten oder ausfließen zu lassen, Fahrzeuge, Maschinen oder 
sonstige Geräte zu säubern, Tierfutter auszubringen;

b) Gehwege durch Tiere verunreinigen zu lassen;
c) Steine, Bauschutt, Holz, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, 

Behältnisse sowie Eis und Schnee
1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu 

lagern,
2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder 

zu lagern, wenn dadurch die Straßen verunreinigt wer-
den können,

3. in Abflussrinnen, Kanaleinlaufschächte, Durchlässe 
oder offene Abzugsgräben der öffentlichen Straßen zu 
schütten oder einzubringen.

(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt.

Reinigung der öffentlichen Straßen
§ 4

Reinigungspflicht
(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben 
die Eigentümer und die zur Nutzung dinglich Berechtigten 
von Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen Ortslage 
an die im Straßenreinigungsverzeichnis (Anlage) aufgeführten 
öffentlichen Straßen angrenzen (Vorderlieger) oder über diese 
öffentlichen Straßen mittelbar erschlossen werden (Hinterlie-
ger), die in § 6 bestimmten Reinigungsflächen gemeinsam auf 
eigene Kosten zu reinigen. Grundstücke werden über diejeni-
gen Straßen mittelbar erschlossen, zu denen über dazwischen-
liegende Grundstücke in rechtlich zulässiger Weise Zugang 
oder Zufahrt genommen werden darf.
(2) Grenzt ein Grundstück an mehrere im Straßenreinigungsver-
zeichnis (Anlage) aufgeführte öffentliche Straßen an oder wird 
es über mehrere derartige Straßen mittelbar erschlossen oder 
grenzt es an eine derartige Straße an, während es über eine 
andere mittelbar erschlossen wird, so besteht die Verpflichtung 
für jede dieser Straßen.
(3) Die Vorderlieger brauchen eine öffentliche Straße nicht zu 
reinigen, zu der sie aus tatsächlichen oder aus rechtlichen 
Gründen keinen Zugang und keine Zufahrt nehmen können 
und die von ihrem Grundstück aus nur unerheblich verschmutzt 
werden kann.
(4) Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinter-
lieger, deren Grundstücke einem öffentlichen Verkehr gewidmet 
sind, soweit auf diesen Grundstücken keine Gebäude stehen.
(5) Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 
1 sind die Erbbauberechtigten, die Nießbraucher, die Dauer-
wohn- und Dauernutzungsberechtigten und die Inhaber eines 
Wohnungsrechtes nach § 1093 BGB.
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2. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegende Reinigungspflicht 
nicht erfüllt,

3. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht 
rechtzeitig sichert.

§ 14
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. Sie gilt 20 Jahre
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinhaltung, Rei-
nigung und Sicherung der öffentlichen Straßen vom 19.11.2018 
außer Kraft.

Wattendorf, 15.02.2022
Gemeinde Wattendorf

Betz
1. Bürgermeister

Anlage zur Straßenreinigungsverordnung
(zu § 4 Abs. 1, § 5 und § 6)

Straßenreinigungsverzeichnis
Gruppe A
(Reinigungsfläche: Gehwege, gemeinsame Geh- und Rad-
wege, Radwege sowie Grünstreifen und von der Fahrbahn 
getrennte Parkstreifen)
----

Gruppe B
(Reinigungsfläche: Flächen der Gruppe A und zusätzlich die 
Fahrbahn-
ränder in der in § 6 Abs. 1 Buchstabe b festgelegten Breite)
Bundes-, Staats- und Kreisstraßen

Gruppe C
(Reinigungsfläche: bis zur Fahrbahnmitte bzw. Straßenmitte)
Sonstige öffentliche Straßen, Wege, Plätze

Veranstaltung der Hospizakademie Bamberg:
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht - Online
Am Montag, 14. März 2022 findet um 19:00 Uhr der Vortrag 
„Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ online statt. Im 
Fokus stehen medizinische, ethische und rechtliche Informati-
onen zu diesem Thema.
Weiterführende Infos und Anmeldemöglichkeit finden Sie unter 
der Internetseite:
www.hospiz-akademie.de und der Kursnummer – L 04 .1 - oder 
werktags telefonisch unter der Rufnummer Hospiz-Akademie 
Bamberg (Tel.: 0951/ 95 50 722). Der Zoom-Zugang wird den 
Teilnehmenden in der Woche vor der Veranstaltung mitgeteilt.

Aufseß, Leinleiterbach und Trubach –  
auf dem Weg zum „Guten Zustand“
Die Gewässer Aufseß, Leinleiterbach, Trubach, Thosbach, 
Altenthalbach und Großnoher Bach sind durch vielfältige Nut-
zungen und Umgestaltungen in der Gegenwart und aus der 
Vergangenheit geprägt. Nach einer Zustandsbewertung auf 
Grundlage der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) weist die-
ser Flusswasserkörper derzeit einen unbefriedigenden ökologi-
schen Zustand auf. Um den von der WRRL geforderten guten 
ökologischen Zustand zu erreichen, wurden Maßnahmen erar-
beitet. Diese sind in einem sogenannten Umsetzungskonzept 
dargestellt.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung bieten wir als Was-
serwirtschaftsamt (WWA) allen Interessierten an, Stellung zu 
dem Umsetzungskonzept zu nehmen. Einzusehen ist das Kon-
zept auf der Internetseite des WWA Hof, unter www.wwa-ho.

Unterscheiden sich die Grundstücke der einander zugeordne-
ten Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der Flächen wesent-
lich, kann die Entscheidung beantragt werden, dass die Arbei-
ten nicht in gleichen Zeitabständen zu erbringen sind, sondern 
dass die Zeitabschnitte in demselben Verhältnis zueinander-
stehen, wie die Grundstücksflächen.

Sicherung der Gehbahnen im Winter
§ 9

Sicherungspflicht
(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigen-
tum oder Besitz haben die Vorder- und Hinterlieger die in § 11 
bestimmten Abschnitte der Gehbahnen (Sicherungsfläche) der 
öffentlichen Straßen, die an ihr Grundstück angrenzen oder ihr 
Grundstück mittelbar erschließen, auf eigene Kosten in siche-
rem Zustand zu erhalten.
(2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 bis 5, §§ 7 und 8 gelten sinnge-
mäß. Die Sicherungspflicht besteht für alle öffentlichen Straßen 
(§ 2 Abs. 1) innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 2 Abs. 
3) auch wenn diese nicht im Straßenreinigungsverzeichnis 
(Anlage) aufgeführt sind.

§ 10
Sicherungsarbeiten

(1) Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an 
Werktagen ab 7 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feierta-
gen ab 8 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- 
oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. 
Sand, Splitt), nicht jedoch mit Tausalz oder ätzenden Mitteln zu 
bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glättege-
fahr (z. B. an Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen 
von Tausalz zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 
Uhr5 so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren 
für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist.
(2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind 
neben der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr nicht 
gefährdet oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, 
Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei der 
Räumung freizuhalten.

§ 11
Sicherungsfläche

(1) Sicherungsfläche ist die vor dem Vorderliegergrundstück 
innerhalb der in § 6 genannten Reinigungsfläche liegende Geh-
bahn nach § 2 Abs. 2.
(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß.

Schlussbestimmungen
§ 12

Befreiung und abweichende Regelungen
(1) Befreiungen vom Verbot der Straßenverunreinigung nach § 
3 gewährt die Gemeinde, wenn der Antragsteller die unverzüg-
liche Reinigung besorgt.
(2) Für Vorder- und Hinterlieger, die an die gemeindliche Stra-
ßenreinigungsanstalt angeschlossen sind, erfüllt die Gemeinde 
für die angeschlossenen Teile der Reinigungsflächen die in § 
5 aufgeführten Reinigungsarbeiten nach Maßgabe der Straßen-
reinigungssatzung.
(3) In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu 
einer erheblichen unbilligen Härte führen würden, die dem 
Betroffenen auch unter Berücksichtigung der öffentlichen 
Belange und der Interessen der übrigen Vorder- und Hinterlie-
ger nicht zugemutet werden kann, spricht die Gemeinde auf 
Antrag durch Bescheid eine Befreiung aus oder trifft unbescha-
det des § 8 Abs. 2 sonst eine angemessene Regelung. Eine 
solche Regelung hat die Gemeinde auch zu treffen in Fällen, 
in denen nach dieser Verordnung auf Vorder- und Hinterlieger 
keine Verpflichtung trifft. Die Entscheidung kann befristet, unter 
Bedingungen, Auflagen oder Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 13
Ordnungswidrigkeiten

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu 
eintausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 eine öffentliche Straße verunreinigt oder ver-

unreinigen lässt,
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Die Gemeinde Königsfeld gratuliert
am 09.03.: Grasser Waltraud

Voitmannsdorf zum 69. Geburtstag
am 25.02.: Stadter Alban

Königsfeld zum 68. Geburtstag
am 04.03.: Krug Lisbeth

Laibarös zum 73. Geburtstag
am 04.03.: Waldron Monika

Königsfeld zum 68. Geburtstag
am 05.03.: Reicher Ingeborg

Königsfeld zum 82. Geburtstag
am 07.03.: Grasser Reinhard

Voitmannsdorf zum 69. Geburtstag
am 29.02.: Nüßlein Johann

Königsfeld zum 70. Geburtstag

Die Gemeinde Stadelhofen gratuliert
am 10.03.: Görl Heinrich

Steinfeld zum 66. Geburtstag
am 10.03.: Wolf Heinrich

Steinfeld zum 66. Geburtstag
am 26.02.: Eberlein Josef

Stadelhofen zum 82. Geburtstag
am 26.02.: Gnann Ernst

Pfaffendorf zum 73. Geburtstag
am 03.03.: Bornschlegel Heinrich

Hopfenmühle zum 66. Geburtstag
am 03.03.: Spörlein Gertrud

Steinfeld zum 68. Geburtstag
am 09.03.: Hübner Anna

Eichenhüll zum 83. Geburtstag
am 03.03.: Spörlein Gertrud

Steinfeld zum 68. Geburtstag
am 09.03.: Kerling Michael

Hohenhäusling zum 77. Geburtstag

Zur Geburt des Kindes
Lina Göhl
Eltern: Kerstin Frisch und Markus Göhl, Wotzendorf

Die Gemeinde Wattendorf gratuliert
am 10.03.: Eisentraut Helmut

Schneeberg zum 66. Geburtstag
am 27.02.: Schmidtlein Anton

Wattendorf zum 80. Geburtstag
am 02.03.: Krapp Monika

Wattendorf zum 80. Geburtstag
am 27.02.: Düthorn Bernhard

Gräfenhäusling zum 68. Geburtstag
am 25.02.: Will Albin

Bojendorf zum 70. Geburtstag
Wer mit der Veröffentlichung seines Geburtstages nicht einver-
standen ist, sollte eine Übermittlungssperre im Rathaus der VG 
Steinfeld unterschreiben.

bayern.de/fluesse_seen/umsetzungskonzepte_wrrl/gewaesser-
strukturelle_massnahmen/bearbeitung.htm (ENTWURF).

Interessenten ohne Internetzugang können das Konzept nach 
vorheriger Anmeldung persönlich am WWA Hof einsehen.

Anregungen und Einwände können bis 15. April 2022 dem 
WWA unter folgender Adresse zugeschickt werden:

Wasserwirtschaftsamt Hof, Jahnstraße 4, 95030 Hof;
poststelle@wwa-ho.bayern.de.

Projekt „ErDiKo“ der bfz Bamberg macht 
Arbeitssuchende digital fit
Im Projekt „ErDiKo“ - Erfahren - Digital - Kompetent der beruf-
lichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) 
gGmbH in Bamberg werden arbeitslose oder arbeitssuchende 
Menschen mit langjähriger Berufserfahrung beim Prozess der 
Arbeitsaufnahme und der beruflichen (Neu-)Orientierung unter-
stützt. Dabei werden insbesondere im Bereich der Digitalisie-
rung Kompetenzen auf- und ausgebaut.

Inhalte sind u.a.:
• Ermittlung vorhandener Ressourcen und Fertigkeiten
• 2x wöchentlich Arbeitsvormittage zur Entwicklung und Ver-

tiefung digitaler Kompetenzen und Bearbeitung von Themen 
wie Arbeitswelt 4.0, Sicherheit im Internet oder Social Media

• 3x wöchentlich Gruppenangebote und Einzelcoachings zu 
den Themen:
- Arbeitswelten
- Gesundheitsmanagement (z.B. gesunde Ernährung, 

Stressmanagement...)
- Bewerbungscenter (z.B. Erstellen und Aktualisierung der 

Bewerbungsunterlagen)
• Betriebliche Praktika zum Kennenlernen potentieller neuer 

Arbeitgeber*innen und zum Ausprobieren der Tätigkeiten 
mit Unterstützung durch Unternehmen in der Region Bam-
berg und einer Digi-Patenschaft

Der Einstieg in das Projekt ist individuell und somit jederzeit 
möglich, die Verweildauer im Projekt liegt in der Regel bei 3 
Monaten. Die Gruppenangebote finden täglich im Umfang von 
je 4 Unterrichtseinheiten statt (20 UE/ Woche). Einzelcoachings 
werden individuell vereinbart. Während der Teilnahme stehen 
feste Ansprechpartner*innen zur Verfügung.

Das Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Familie, Arbeit und Soziales im Rahmen des Arbeits-
marktfonds (AMF) gefördert. Die Teilnahme ist daher kostenlos.

Anmeldung und weitere Informationen erhalten Sie bei:
Lisa Kirchner - lisa.kirchner@bfz.de oder 0951 93224-24.

Fachstelle für Demenz und Pflege
Digitale Demenzschulung für Oberfranken
Am 4. April 2022 findet von 18.30-20.00 Uhr eine kostenfreie 
Online-Veranstaltung zum Thema Demenz statt. Ute Hopper-
dietzel, Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken, und 
Alexandra Pape, Gerontopsychiatrische Koordinierungsstelle 
des Bezirks Oberfranken, informieren zum Krankheitsbild 
Demenz, zum Umgang mit Betroffenen und zu Entlastungsan-
geboten. Die sogenannte Demenz Partner-Schulung ist eine 
Initiative der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Sie will den 
Bewusstseinswandel in der Gesellschaft im Umgang mit dem 
Thema Demenz voranbringen sowie Betroffene und Menschen 
aus deren Lebensumfeld unterstützen.
Zielgruppen sind pflegende Angehörige und andere Interes-
sierte, die im privaten oder beruflichen Bereich betroffenen 
Menschen begegnen können. Die Teilnehmenden erhalten am 
Ende eine Teilnahmebestätigung und eine Informationsbro-
schüre und dürfen sich geschulte Demenz Partner nennen.
Voraussetzung zur Teilnahme ist ein internetfähiges Endgerät, 
z.B. Laptop oder Tablet. Kamera und Mikrofon sind nicht zwin-
gend erforderlich. Es wird um Anmeldung gebeten unter info@
demenz-pflege-oberfranken.de. Anschließend erhalten die Teil-
nehmenden einen Zugangslink zugesandt.

Familienanzeigen!
Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und  

Bürgerzeitung mit – einfach bequem 

ONLINE BUCHEN:  anzeigen.wittich.de
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Anmeldetage für die Eisbärengruppe 
im Kindergarten Arnstein
„Ich gehe in den Kindergarten Arnstein, damit ich:
- mit anderen Kindergartenkindern spielen und lernen kann
- Freunde finde
- lerne, mich in einer Gemeinschaft zurechtzufinden
- im Freispiel lerne, meine Bedürfnisse bewusst zu behaupten 

oder zurückzunehmen
- in vielen Entwicklungsbereichen unterstützt werde
- altersindividuelle Förderung in den sogenannten M-Grup-

pen (Minis, Mittlere, Maxis) erfahre
- als unter 3jähriges Kind meinen Platz in der Mini- Gruppe 

finde
- durch die Vorschulerziehung und die enge Zusammenar-

beit mit meiner künftigen Schule im letzten Kindergartenjahr 
intensiv auf die Schule vorbereitet werde (Wir unterstützen 
die Kinder auch, wenn Sie außerhalb unseres Einzugsgebie-
tes wohnen)

- gesundes Mittagessen, täglich frisch und vor Ort zubereitet, 
bekommen kann

- als Schulkind nach der Schule einen Platz habe, um ein 
warmes Mittagessen zu bekommen, meine Hausaufgaben 
zu erledigen und anschließend die Angebote des Kinder-
gartens (wie kreatives Arbeiten, kochen, Experimente für 
Kinder und Märchen) mit nutzen kann

- mich im Garten austoben kann“

Liebe Eltern!
Bei uns in der Eisbärengruppe wird ihr Kind zu einem mün-
digen, gemeinschaftsfähigen und selbständigen Menschen 
angeleitet. Zahlreiches Spielmaterial und das großzügige 
Außengelände des Kindergartens ermöglichen viele kreative 
Aktivitäten und eine individuelle Förderung in jedem Bereich. 
Braucht ihr Kind eine zusätzliche Unterstützung steht ihnen die 
Frühförderung mit einer Ergotherapeutin, einer Sozialpädago-
gin und einer Heilpädagogin in unserem Haus zur Verfügung. 
Zeitaufwändige Fahrten entfallen somit für Eltern und Kinder.
Wir sind eine Kindergartengruppe mit Altersöffnung.
Zu uns können Kinder ab dem ca. 2,5. Lebensjahr kommen.

Zusätzlich bieten wir die Betreuung von Schulkindern, da der 
Schulbus die Kinder nach Arnstein bringt.
Denn unser Ziel ist es, nicht nur Ihren Kindern die besten Chan-
cen im Leben mit zu geben, sondern auch Ihnen Flexibilität bei 
der Gestaltung Ihrer täglichen Aufgaben.

Wenn Sie Interesse an unserer Einrichtung haben und uns ihr 
Kind ab September 2022 oder zu einem anderen Zeitpunkt im 
Kindergartenjahr 2022/23 besuchen möchte, dann nutzen Sie 
doch bitte unseren

Anmeldetage telefonisch
Mittwoch, den 9.3. und Donnerstag, den 10.03.2022
von 8 - 12.00 Uhr unter der Nummer 09575/980102.

Aufgrund der aktuellen Lage erfolgt die Anmeldung vorerst 
telefonisch. Sobald es wieder möglich ist, werden wir Sie zu 
einem persönlichen Gespräch zu uns in den Kindergarten ein-
laden. Auch die Schnuppertage im Sommer werden wir durch-
führen, wenn uns dies möglich ist.

Auf Ihr Kommen freuen sich
Ute Dechant, Kindergartenleiterin und
Ihr Team mit allen Eisbärenkindern

Feuerwehreinsätze und Notarzteinsätze
Rettungsleitstelle Bamberg, Tel. 112
Für den ärztlichen Bereitschaftsdienst
die Telefonnummer 116 117 verwenden.
Welche(r) Kinderarzt/ärztin Notdienst hat, erfahren Sie über 
den Anrufbeantworter Ihres Kinderarztes oder über die
Rufnummer 116 117

Bereitschaftspraxis Scheßlitz (Oberend 29,  
96110 Scheßlitz),  Tel. 09542/7743855

Öffnungszeiten:
Mi., Fr. 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Vorfeiertag 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sa. und So. 09.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Feiertage 09.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der zahnärztliche Notdienst erstreckt sich auf die Behand-
lungszeit in der Praxis von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr und von 18.00 
- 19.00 Uhr sowie Rufbereitschaft in der Zeit von 0:00 Uhr - 
24:00 Uhr.

 

Apothekendienst
Zu erfragen beim ärztlichen Bereitschaftsdienst.

Hospizverein Bamberg e.V.
Telefon 0951 955070

Tierärztlicher Notdienst für den Raum Scheßlitz:
Wochenende von Samstag, 12:00 Uhr bis Montag 06:00 Uhr
Dr. Michael Blossei, Tel. 09542/505

Wer suchet, der findet!
Kleinanzeigen im Mitteilungsblatt .
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Die Pflicht zur Anmeldung der in Punkt 1. und 2. genann-
ten Kinder besteht auch dann, wenn die Erziehungsberech-
tigten beabsichtigen, ihr Kind vom Schulbesuch zurückstel-
len zu lassen.
Bei Kindern, die im Zeitraum vom 01.07.2022 bis zum 
30.09.2022 sechs Jahre werden, können die Erziehungsbe-
rechtigten die Einschulung auf das folgende Schuljahr ver-
schieben (schriftlicher Antrag bis spätestens 11.04.2022).
Diese Kinder durchlaufen das Anmelde- und Einschulungs-
verfahren ebenso wie alle anderen Kinder. Auf der Grund-
lage der gewonnenen Erkenntnisse berät die Schule die 
Erziehungsberechtigten und spricht eine Empfehlung aus.

3. Weiterhin können auch die Kinder, die im Zeitraum 
01.10.2016 bis 31.12.2016 geboren sind, angemeldet wer-
den. Über ihre Aufnahme entscheidet dann die Schullei-
tung.

II. Wann, wo und wie werden die Kinder angemeldet?
Die Schulfähigkeit der Kinder wird in ihrer gewohnten Umge-
bung, in der Kindertagesstätte, beobachtet und protokolliert. 
Nur wenn dabei besondere Auffälligkeiten festgestellt werden 
oder wenn Ihr Kind nicht die Kita Juraparadies besucht, wird 
seitens der Schule ein Termin für das Aufnahmeverfahren ver-
einbart, zu dem Ihr Kind mitkommen muss.
Die Anmeldung erfolgt am Dienstag, 15.03.2022 und am 
Donnerstag, 17.03.2022 jeweils von 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr im 
Sekretariat der Paradiestal-Grundschule Stadelhofen.
Um Ihnen Wartezeiten zu ersparen, wäre es ratsam, Ihren 
Wunschtermin in der Liste (Aushang in der Kindertagesstätte) 
zu notieren.

Ihr Kind ist bei der Anmeldung nicht dabei. Für die Formalitä-
ten benötigen Sie:
- die Geburtsurkunde oder Stammbuch Ihres Kindes
- den Nachweis über die Teilnahme Ihres Kindes an der Früh-

erkennungsuntersuchung U9
- Teilnahmebestätigung am apparativen Seh- und Hörtest
- den Nachweis über die Schuleingangsuntersuchung.

Dieser müsste bitte nachgereicht werden, wenn die Untersu-
chung bis zum Termin der Schulanmeldung nicht stattgefunden 
hat.
- Sorgerechtsbescheid, sofern nicht beide Elternteile erzie-

hungsberechtigt sind
- Eventueller Zurückstellungsbescheid des Vorjahres
Wir freuen uns auf Ihr Kind.
Katrin Haußner, Rektorin

Digitaler Tag der offenen Tür  
an der Gesamtschule Hollfeld
Die Gesamtschule Hollfeld lädt herzlich ein zum „Digitalen Tag 
der offenen Tür“. Auf der Homepage der Schule www.gsh-holl-
feld.de können sich Eltern und Grundschüler/innen über das 
attraktive Angebot unserer „Schule der besonderen Art“ infor-
mieren. So gibt es u.a. einen Erklärfilm zum bayernweit einzig-
artigen Schulkonzept der Gesamtschule, kurze Videoclips mit 
dem Schul-Maskottchen, dem „Hollfelder Freggerla“, einen 
Drohnenflug über das Schulgelände, eine Bildergalerie und 
einen virtuellen 360 Grad-Rundgang durch das Gebäude.
Wir sind eine moderne, lebendige Schule am Tor zur Frän-
kischen Schweiz, die ihren Schülerinnen und Schülern zwei 
Jahre länger Zeit gibt, sich für die richtige Schulart zu ent-
scheiden. Nach der „Orientierungsstufe“ im 5. und 6. Jahrgang 
bieten wir einen Mittelschul-, einen Realschul- und einen Gym-
nasialzug an. Der Wechsel zwischen den Schulzweigen ist bei 
entsprechender Leistung gut möglich.
Alle Schularten profitieren von unserem attraktiven Wahlfa-
changebot, individuellen Förderkonzepten, u.a. für besonders 
begabte Schüler/innen, unserer tiergestützten Pädagogik und 
von den modernen digitalen Klassenzimmern. Ab dem nächs-
ten Schuljahr arbeiten alle Schülerinnen und Schüler in der 7. 
und 8. Jahrgangsstufe mit Tablets, die von der Schule zur Ver-
fügung gestellt werden.
Für individuelle Fragen zum Übertritt ist an drei Terminen eine 
Telefon-Hotline mit unserer Orientierungsstufen-Betreuerin und 
mit der Schulleitung geschaltet:

Kindertagesstätte Juraparadies
Was für Aufgaben hat eigentlich ein Jäger im Wald?
Genau mit dieser Frage startete unser Treffen, mit dem Jäger 
Ottmar Bienlein und der Jägerin Angelika Volk im Wald in Sta-
delhofen. Jäger leisten viel für den Lebensraum der Tiere und 
der Naturlandschaft. Dies wollten wir, den Kinder mit diesem 
Treffen näherbringen. An zwei Vormittagen im Januar, mach-
ten sich die Kinder auf in den Wald. Dort ging dann die Reise 
los. Es gab natürlich viel zu entdecken und zu lernen. Begon-
nen wurde mit einer Tiersuche, die aus unterschiedlichen Tier-
präparaten bestand und die naturgetreu versteckt wurden. 
Unter anderem waren hier Dachs, Fuchs, Eule und auch ein 
Rehkitz dabei. Beim gehen durch den Wald, mussten diese 
Tiere gesucht und gefunden werden. Anschließend gab es zu 
jedem Tier viel zu erzählen. Die Kinder hatten sehr viel Spaß 
dabei, und so manches Kind konnte sehr viel über einzelne 
Tiere berichten. Danach gab es viel zu lachen, bei dem Spiel 
“Wie versteckt das Eichhörnchen seine Leckereien und ist es 
möglich diese auch wieder zu finden?“. Denn der „Förster des 
Waldes“ findet nicht jede Nuss oder Eichel wieder, wie die Kin-
der selbst feststellen mussten. Die Eichhörnchen in dem Wald 
freuen sich auf jeden Fall darüber. Natürlich wurden auch 
Pflanzen des Waldes angeschaut und besprochen. Mit einem 
Geräuschspiel endete unser Vormittag. Hier konnten die Kinder 
das Geräusch einer Wildente, eines Wildschweines, einer Maus 
zum Fuchs anlocken oder ein Rehkitz das nach der Geis ruft, 
erraten.
Für alle Kinder gab es noch einiges an Materialien und für die 
Gruppen jeweils ein Spiel.
Daher noch ein großes Dankeschön an Herrn Ottmar Bienlein 
und Frau Angelika Volk vom Bayrischen Jagdschutz- und Jagd-
verein Lichtenfels.

Jutta Will, KiTa-Leitung und Stefanie Deinhart, 1.Schriftführerin
 Foto: Jutta Will

Paradiestal-Grundschule Stadelhofen
Schulanmeldung 2022
Wie in jedem Jahr beginnt auch mit dem Schuljahr 2022/2023 
für viele Kinder ein neuer Lebensabschnitt. Um die dafür nöti-
gen organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, findet im 
März 2022 die Schulanmeldung statt.

I. Welche Kinder werden angemeldet?
1. Alle Kinder, die im Zeitraum 01.10.2015 bis zum 

30.09.2016 geboren sind.
2. Ferner sind auch die Kinder anzumelden, die im Zeit-

raum vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015 geboren sind, 
aber bisher noch nicht eingeschult wurden (zurückgestellt 
waren).
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DJK SG Stadelhofen
Junioren-Fußball
Die Jugendabteilung der DJK SG Stadelhofen beteiligte sich 
im vergangen Jahr an der Aktion #AufdiePlätze, fertig, los! 
Durch das Schnuppertraining im Sommer 2021 konnten viele 
neue Fußballer*innen gewonnen werden. Die durch die Aktion 
neu gegründete G-Junioren Mannschaft konnte sich nun über 
das gewonnene Schnuppertrainingspaket des BFV freuen. Die 
Bambinis erhielten u.a. Fußbälle, Leibchen und Hütchen für Ihr 
Training. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit und viel Erfolg 
in der bald beginnenden Spielrunde. Danken möchten wir auch 
unseren Trainern für Ihr großartiges Engagement!

Übergabe Schnuppertrainingspaket #AufdiePlätze, fertig, los!
 Foto: Patricie Pitterich

DJK SG Stadelhofen 1971 e.V.
1. Mannschaft (A-Klasse 2)
06.03.2022 - 15:00 Uhr
1.FC Lauf - DJK SG Stadelhofen
13.03.2022 - 15:00 Uhr
DJK SG Stadelhofen - SV Wernsdorf
20.03.2022 - 15:00 Uhr
SV Stechendorf - DJK SG Stadelhofen
An alle Fans der DJK SG Stadelhofen.
Bitte unterstützt Eure Mannschaften durch zahlreiches 
Kommen!!!

SC Jura Steinfeld e.V.
Liebe Fußballfreunde und Fans,
die Fußballer der DJK Königsfeld und des SC Jura Steinfeld 
sind seit über vier Wochen in der Vorbereitung zur Rückrunde 
2021 / 22. Die Trainingsbeteiligung ist auf höchsten Niveau. 
Trainingsspiele gegen höherklassige Mannschaften standen 
bereits mehrmals auf dem Programm.

Das nächste Vorbereitungsspiel:
Sonntag, 27.02.2022 um 15 Uhr in Steinfeld
SG DJK Königsfeld / SC Jura Steinfeld - SV Heubach

Nachholspiel:
Sonntag, 06.03.2022 um 13 Uhr in Steinfeld
SG DJK Königsfeld / SC Jura Steinfeld - BW Sassendorf
Der geplante Faschingstanz am 27. 02. 2022 im Saal Schrau-
der muss leider erneut ausfallen.
Das traditionelle Schafkopfrennen im Sportheim wird ebenfalls 
abgesagt. Wahrscheinlich findet diese Kult - Veranstaltung 
noch in diesem Frühjahr statt.

Samstag, 19. März 2022, 10.00 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag, 26. April 2022, 17.00 Uhr - 18.00 Uhr
Donnerstag, 5. Mai 2022, 08.30 Uhr - 10.00 Uhr
Die Telefonnummern finden Sie in Kürze auf unserer Home-
page.
Die Anmeldeunterlagen sowie eine Checkliste und die Busver-
bindungen nach Hollfeld sind ebenfalls auf der Schulhome-
page zu finden.
Das Sekretariat und die Schulleitung geben zu den üblichen 
Schulzeiten gerne Auskunft am Telefon (09274-8070930) oder 
per E-Mail (info@gsh-hollfeld.de).

Pfarrei St. Jakobus der Ältere und 
Katharina Königsfeld
Dank für 60-jährigen Dienst an der Orgel und Dank den 
ausscheidenden Pfarrgemeinderatsmitgliedern
Am Samstag den 19.02.2022 bedankte sich Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzender Sven Döppmann im Namen der Pfarrei Königs-
feld während des Vorabendgottesdienstes bei Adolf Krug aus 
Hohenpölz für seinen 60-jährigen Dienst an der Orgel, welchen 
er mit immer noch überaus großer Leidenschaft vor allem in 
Hohenpölz, Heiligenstadt und Königsfeld ausübt.

(v. l. Adolf Krug, Sven Döppmann, Pfarrer M. Herrmann)
Ebenso erhielten die ausscheidenden Pfarrgemeinderatsmit-
glieder für ihre langjährigen Dienste einen Dank in Form eines 
Hl. Jakobus, der sie auf ihrem weiteren Lebensweg begleiten 
und schützen soll.

Pfarrer M. Herrmann u. Sven Döppmann (v. l. Silvia Schrenker 
(16 J.), Elke Fürst (4 J.), Jakob Weidner (4 J.) u. Maria Rott-
mann (16 J.)
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Voranzeige:
Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Sams-
tag, 12.03.2022 um 19 Uhr im Vereinslokal Wolfgang Schrau-
der statt.
Das 31. Osterbrunnen - Fest an der Steinfelder Wiesentquelle 
findet am Ostermontag, 18.04. 2022 ab 14 Uhr ( bei Schreinerei 
Lothar Hübner ) statt.
Die Vorstandschaft

SKC Adler Eichenhüll 1965 e.V.
Heimspiele
(unter Vorbehalt der aktuellen Corona-Bestimmungen)

Sa, 05.03.22, 16:00
Männer / Kreisliga Ost
SKC Adler Eichenhüll 3 - Sonnenhof Bindlach

Sa, 05.03.22, 18:45
Frauen / Bezirksoberliga
SKC Adler Eichenhüll - Lohengrin Kulmbach

So, 06.03.22, 10:15
Jugend U 18 / Bezirksliga N/O
SKC Adler Eichenhüll - JSpG Kulmbach
Änderungen vorbehalten!

Aktuelle Infos unter: www.adler-eichenhüll.de
Auf euren Besuch freut sich der SKC Adler Eichenhüll!

Impressum

Mitteilungsblatt  
Verwaltungsgemeinschaft STEINFELD
Amtliches Bekanntmachungsorgan  
für die Verwaltungsgemeinschaft STEINFELD  
und die Mitgliedsgemeinden Königsfeld - Stadelhofen - Wattendorf

Das Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld erscheint 14-täglich 
jeweils freitags in den geraden Wochen und wird an alle erreichbaren 
Haushalte des Verbreitungsgebietes verteilt.
– Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG,
 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
– Verantwortlich für den amtlichen Teil: 

Die Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld  
Herr Thomas Betz, Steinfeld 86, 96187 Stadelhofen

 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
 Christian Zenk in LINUS WITTICH Medien KG.
– Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von € 0,40  zzgl. 

Versandkostenanteil

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder.
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die z.Z. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelie-
ferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz 
des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprü-
che, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

 Kleinanzeigen  Kleinanzeigen 
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Suche Haus in Randlage zum
Kauf. Gerne auch Resthof, Aus-
siedlerhof, Wochenendhaus oder
Hexenhäuschen. Zustand und
Größe zweitrangig. 0151/56660303

Fam. sucht dringend Haus oder
auch Bauernhof langfristig zu mie-
ten evtl. auch auf Rentenbasis.
Handwerker seit über 30 Jahren im
gleichen Betrieb kann auch Repa-
raturen durchführen. Zwei Kinder, 9
und 13 Jahre, keine Haustiere. Ca.
120 qm mindestens 3 Schlafzim-
mer. Kontakt: tomyr@gmx.de oder
01755261457anzeigen.wittich.de
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Private Kleinanzeigen im

Amts- und Mitteilungsblatt.

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de

Gesucht. Gefunden.
Tanzpartner.
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Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus TRITAN Kristallglas, im Wert von € 14,90. Telefonische 
Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer 1095597

Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Ge-
tränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz � nden Sie unter www.hawesko.de/
service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, 
Anschrift: Friesenweg 4, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, USt-Identi� kationsnr: DE 25 00 25 694. 

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein 
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts-
anforderungen an unsere Weine – von der Entscheidung 
beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q

JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt
BESTER ONLINE WEINFACHHÄNDLER 2021
Ausgezeichnet von der Frankfurt International 
Trophy, Wine, Beer & Spirits Competition.

Primitivo aus Süditalien

SIE SPAREN

48%

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 95,56 nur € 4990
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n kaum einem anderen Ort im deutschsprachigen Raum ist die 
Porzellantradition so lebendig wie im nordbayerischen Fichtelge-
birge, steht die Region doch seit Gründung der ersten Porzellan-
manufaktur im Jahr 1814 für die europäische Porzellanherstellung 
wie keine zweite. Rund 80 Prozent des gesamten Gastrono-
mie-Porzellans Deutschlands wird hier noch heute produziert. 
Während 20 bekannte Hersteller entlang der Porzellanstraße zu 
Werksverkäufen und Betriebsbesichtigungen einladen, gewährt 
Europas größtes Spezialmuseum für Porzellan, das Staatliche 
Museum für Porzellan in Selb und Hohenberg, seinen Besuchern 
spannende Einblicke in die 300-jährige Produktionsgeschichte.  
TreffpunktDeutschland.de/fichtelgebirge

Einfach  
QR-Code scannen. 
App installieren.  
Los gehts.

Noch mehr Tipps in der  
Treffpunkt Deutschland 
App und im Web

www.treffpunktdeutschland.de

Alle Tipps auch zu finden unter treffpunktdeutschland.de 
Auf Grund von Corona sind alle Termine und Angaben unter Vorbehalt!

LINUS WITTICH präsentiert

URLAUB 
IN DER 
HEIMAT

Spaziergang 
durch die  
Faschingswelt 
Die Sendung „Fastnacht in 
Franken“ aus den Mainfranken-
sälen in Veitshöchheim ist für 
viele das Fernseh-Highlight an 
Fasching. Für alle, die erfah-
ren möchten, wo und wie die 
Sendung produziert wird und wer 
schon alles da war, veranstaltet 
die Tourist-Information Veits-

höchheim am 5. März und am 22. Oktober 2022 die öffentliche 
Gästeführung „Fastnachtstour“. Rudi Hepf, Faschings-Urgestein 
der ersten Stunde, zeigt Fans den Austragungsort Veitshöchheim 
einschließlich der Ausstellung „Die Welt von Fastnacht in Franken“ 
in den Mainfrankensälen und anderer „kultischer“ Orte. Dazu gibt 
es viele Geschichten aus der langen örtlichen Fastnachts-Tradition.  
TreffpunktDeutschland.de/veitshoechheim  
Foto: Veitshöchheim, Fastnachtshaus© Gemeinde Veitshöchheim/Ronald Grunert-Held Quelle: 

Tourismusverband Franken e.V.

Bereits seit 1990 besteht 
die Themenroute „Deutsche 
Fachwerkstraße“, die sich aus 
mehreren Teilstecken zusam-
mensetzt. Nun wurde sie um 
die Regionalroute „Franken 
– Genuss mit Wein und Bier“ 
ergänzt. Auf der Landkarte 
bildet sie eine große „9“. Von 
Ochsenfurt im Fränkischen 
Weinland geht es über Markt-
breit ins Romantische Franken 
nach Cadolzburg und von 
dort in den Steigerwald nach 
Herzogenaurach. Baunach 
bildet das Tor für den Abschnitt 
durch die Haßberge, dem im 
Obermain•Jura Fachwerkorte 
wie Marktzeuln oder in der 
Ferienregion Coburg.Rennsteig 

Seßlach und Heldburg folgen. 
Besucher der „Deutschen 
Fachwerkstraße“ erkunden die 
Strecken meist mit Wohnmobil, 
Motorrad oder Auto. In den 
Haßbergen liegen die Orte so 
nah beieinander, dass sich auch 
das E-Bike anbietet. Gleichzeitig 
erschließt man sich so aktiv alle 
Facetten der Haßberge: sanfte 
Hügellandschaften, weite Fluss-
täler, das Abt-Degen-Weintal, 
der Deutsche Burgenwinkel 
und die Fachwerk-Altstädte von 
Stadtlauringen, Hofheim i.UFr., 
Königsberg i.Bay., Haßfurt, Zeil 
am Main, Ebern oder Unter-
merzbach. 
TreffpunktDeutschland.de/franken

Naturpark Altmühltal, Schäfer mit Altmühltaler Lamm  
© Florian Trykowski /Tourismusverband Franken e.V.

Auf Schatzsuche 
nach dem weißen 
Gold im  
Fichtelgebirge
 

Die „Deutsche 
Fachwerkstraße“ 

wird fränkisch Vorführung im Porzellanikon Selb/ Gießen von Porzellan © Porzellanikon Timo 
Nachbar / Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V. / piroth.kommunikation GmbH 

Roggen Museum Rogg-In  
© Rogg-In Weißenstadt 

Roggenmuseum 
Rogg-In 
Das Informationszentrum 
„ROGG IN“ in Weißenstadt ist 
einzigartig in Deutschland und 
bietet neben vielen Informatio-
nen zu Anbau, Verarbeitung und 
Bedeutung des Roggens dem 
Besucher auch sinnliche Erleb-
nisse.TreffpunktDeutschland.de/
weissenstadt
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Omnibus Wunder e. k.Omnibus Wunder e. k.
Oberes Tor 19 · 96142 HollfeldOberes Tor 19 · 96142 Hollfeld

Tel.  09274/95070 · Fax: 09274/80203Tel.  09274/95070 · Fax: 09274/80203

www.omnibus-wunder.dewww.omnibus-wunder.de
E-Mail: alfred@omnibus-wunder.deE-Mail: alfred@omnibus-wunder.de

Letztes Jahr feierten drei langjährige Mitarbeiter von 
uns diverse Betriebsjubiläen. Wir gratulieren:

Walter Türkon 20 Jahre
Marian Ruttka 30 Jahre

Jürgen Schuster 30 Jahre
Wir bedanken uns für eure Treue und euren  

Einsatz in den letzten Jahren und wünschen alles  
Gute für die Zukunft.

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Versicherungskaufmann (m/w/d)
als Vertriebsassistenz im Innendienst
Standort – SCHESSLITZ
in Teilzeit

Ihr Profil:

• Kommunikationsfreude und Stressresistenz
• Gute Umgangsformen, gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit
• Organisationstalent und strukturierte Arbeitsweise
• Eigenständigkeit und hohe Leistungs- und Lernbereitschaft
• Gute EDV-Kenntnisse
•  Abgeschlossene Ausbildung zum/zur 

Versicherungskaufmann/-kauffrau

Unser Angebot:

•  Einen interessanten und vielfältigen Arbeitsplatz  
in einem modernen und erfolgreichen Unternehmen  
(u. a. Homeoffice)

• Vergütung nach Tarifvertrag (+ Bonus)
• Arbeiten in einem hochmotiviertem Team
• Regelmäßige TEAM-Events

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns  
auf Ihre Bewerbungsunterlagen PER MAIL!

ZURICH Regionaldirektion b+p gmbh
Demmelsdorfer Str. 46 · 96110 Scheßlitz
Tel. 09542/8055 · bopp-partner@zuerich.de

 

 
 

 
 

Wir leben Diakonie! Möchtest Du Teil eines
emphatischen, verantwortungsbewussten
und kompetenten Teams sein?
Dann bewirb Dich jetzt als:

 Küchenleitung (m/w/d)

 Wohnbereichsleitung (m/w/d)

 Pflegefachkraft (m/w/d)

 Pflegefachhelfer (m/w/d)

 Pflegehilfskraft / Quereinsteiger (m/w/d)

 Reinigungskraft (m/w/d)

https://tabea.de/karriere/stellenangebote/

Tabea Diakonie Heiligenstadt
Kamil Borkowski, Familienzentrum 6
91332 Heiligenstadt, Tel. 09198 808 0  

Braugasthof  Rothenbach

www.rothenbach.beer
Brauereigasthof Rothenbach

Im Tal 70 . DE-91347 Aufsess 
Tel 09198/92920 . Wirt@Rothenbach.Beer

Braugasthof  Rothenbach

www.rothenbach.beer
Brauereigasthof Rothenbach

Im Tal 70 . DE-91347 Aufsess 
Tel 09198/92920 . Wirt@Rothenbach.Beer

Wir sind auf der Suche nach Kolleg(inn)en, die sich für die Gastronomie begeistern, 
gerne im Team und selbständig arbeiten möchten.

Wir bieten eine sichere Stelle und stehen auch in besonderen Zeiten zusammen. Ein 
gutes Mit- und Füreinander und eine familiäre Atmosphäre sichern die Basis für den 
Spaß im Betrieb. Ob Vollzeitbeschäftigung, Teilzeitstelle (verschiedene Stundenmo-

delle) oder Minijob, wir gehen hinsichtlich Arbeitszeiten nach Möglichkeit gerne auf 
deine individuelle Lebenssituation ein.

Quereinsteiger, kein Problem, wir lernen dich gerne ein.
Wir freuen uns über deine Bewerbung und auf dich!

Bitte sende deine Bewerbung per E-Mail oder rufe uns an.

Servicekraft (m/w/d)
Du liebst den Umgang mit Gästen und arbeitest gerne im Team. Du freust dich, den 
Familien, Wanderern und Radlern eine Erfrischung, die Brotzeit oder das Menü zu 

servieren. Dann bist du bei uns richtig!

Zimmerservice (m/w/d)
Die Reinheit unserer neuen Gästezimmer liegt dir am Herzen. Du freust dich mit uns, 

wenn sich die Gäste bei uns wohlfühlen. Dann bist du bei uns richtig.

Wir suchen ab sofort

MITARBEITER M/W/D
Fischküche & Hofladen

Aufgaben: Fische verarbeiten, räuchern, filetieren, verpacken,
etikettieren & verkaufen. Bevorzugt aus Lebensmittelbereich.

Voll- oder Teilzeit.

Forellenzucht Schwegel im Aufseßtal
Wüstenstein 53 | Philipp Schwegel | 09196 1424 o. 0179 328 6 326 |

philipp.schwegel@aufsesstal.de
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Kraftstoffverbrauch gezeigter Modelle kombiniert: 6,3-4,2 l/100 km; CO2-Emissionen 
kombiniert: 145-108 g/km; Effizienzklassen: C-A. Fahrzeugabbildungen zeigen Sonder-
ausstattungen. Stand 02/2022

Scannen und 
anmelden!

Julia Pflaum
Verkäuferin

Andreas Zischler
Verkaufsleiter

Wir freuen uns auf Sie.
Ihr Team bei Motor-Nützel in Scheßlitz

Jetzt anmelden: schesslitzprobefahrt.motor-nuetzel.de

ERLEBEN SIE DEN NEUEN TAIGO, DEN NEUEN T-ROC UND DAS NEUE T-ROC CABRIO VON VOLKSWAGEN

Melden Sie sich jetzt fü r eine exklusive Probefahrt an und lernen Sie die neuen Modelle von Volkswagen live kennen.

Schnell sein lohnt sich: begrenzte Anzahl an Plätzen!

Freitag, 11.03. & Samstag, 12.03.

Es erwarten Sie zudem weitere Highlights der Marken SEAT und 
Volkswagen sowie eine große Auswahl an Gebrauchtwagen.

Das neue 
T-Roc Cabrio

Der neue 
T-Roc

Der neue 
Taigo

Probefahrttage bei Motor-Nützel in Scheßlitz 
am 11. & 12. März 2022

Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 
Niederlassung Scheßlitz
Am steinernen Kreuz 2
96110 Scheßlitz
Telefon: 09542 77208-0
vw-schesslitz@motor-nuetzel.de

Erwin Baum
Immobilienmakler

Ihr Immobilienexperte in der 
Region für alle Fragen rund um Ihre 
Immobilie, ob Immobilienbewertung, 
Energieausweis, Kauf, Verkauf auch 
auf Rentenbasis und Vermietung.

Profitieren Sie von unserer über 
41-jährigen Erfahrung.

Rufen Sie mich an, mit mir kann man 
reden! Telefon: 0951 96 86 51-13
e.baum@garant-immo.de
www.garant-immo.de

 Immobilien Anzeige online buchen: 
anzeigen.wittich.de

© KB3 - Fotolia

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

onlineonlineonlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

drucken
Jetzt 

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstigJetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt 

günstigJetzt 

günstiggünstigJetzt 

günstiggünstigJetzt 

günstiggünstigJetzt 

günstiggünstigJetzt 

günstiggünstigJetzt 

günstig
Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!
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Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Stefanie Buchaly
Mobil: 0151 41456546
s.buchaly@wittich-forchheim.de

Wir sind für Sie da...

  

Ihr Verkaufsinnendienst 

Violetta Windisch
Tel.: 09191 723256

Fax. 09191 723242 
v.windisch@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Die Backstube Metzner 
eröffnet am 05.03.2022 von 8.00 – 14.00 Uhr

Bauernbrot, Körnerbrot, Dinkelbrot, 
geschnittene Hasen, Urrädla

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Metzner

Wölkersdorfer Str. 15 · 96187 Stadelhofen,  
Telefon 0 95 04 / 9 23 39 88

Betreutes Wohnen+ und Tagespflege im
Haus „St. Anna“ in Waischenfeld

CuraVivum GmbH | Haus St. Anna
 Vorstadt 44 | 91344 Waischenfeld

   09202 / 9709 63 - 0 
 stanna@curavivum.de www.curavivum.de

Barrierefreie 
Apartments

Tagespflege
an 365 Tagen / Jahr von 08:00 - 19:00 Uhr

Langzeitpflege 
Pflegegrad 0-5

Kurzzeitwohnen / Verhinderungspflege
z. B. vor Reha / bei Urlaub v. Angehörigen

Externe Pflegedienste
Anbieter für Versorgung frei wählbar

Privatsphäre  
& Gesellschaft 

Liebevolle Fürsorge - Individuell nach Bedarf
Bei uns sind Senioren jederzeit herzlich willkommen!

Do – Fr 8 – 12 Uhr u. 14 – 17 Uhr • Fr 8 – 13 Uhr

Litzendorf, Kirchanger 3, Telefon 0 95 05/71 51
www.schober-bamberg.de

Mo – Do 8 – 12 Uhr u. 14 – 17 Uhr • Fr 8 – 13 Uhr

Wir suchen langfristige Verstärkung (w/m/d)
für unsere Fliegengitterfertigung.

Auch Quereinsteiger möglich!
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 Scheßlitz, Brandäcker 2   Tel. 09542 - 77 23 77
 Litzendorf, Bachstraße 6   Tel. 09505 - 80 54 80
 Memmelsdorf, Waldstraße 6  Tel. 0951 - 9 68 23 75

Bestattungsinstitut von Lipinski
Inh. Tobias De Bonnet

Soforthilfe im Trauerfall

jederzeit erreichbar, auch an Sonn- und Feiertagen

Beerdigungen auf allen Friedhöfen

Bestattungshaus De Bonnet

Ihr Bestattungsinstitut von Lipinski geht nun mittlerweile
schon in sein drittes Jahr unter neuer Geschäftsleitung, weshalb
wir uns dazu entschlossen haben, demnächst unter neuem Namen
weiterhin rund um die Uhr für Sie da zu sein, mit alten Hasen,
neuen Gesichtern und mit neuem Logo.

Namensänderung

Sie finden uns weiterhin in unserem Hauptsitz:
96110 Scheßlitz
Brandäcker 2

09542 / 77 23 77
sowie in unseren beiden Filialen:

96117 Memmelsdorf
Waldstrasse 6
0951 / 96 82 375

96123 Litzendorf
Bachstrasse 6

09505 / 80 54 81

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG
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sind wir für Sie da.

Trauer- und Todesanzeigen.

Auch in der Zeit der Trauer

Anzeige online aufgeben

wittich.de/trauer
Gerne auch telefonisch: 09191 7232-0

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 
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**Wirtshauskirchweih 2021**
vom 24. - 30. August

 Dienstag, 24.08. frische Blut- & Leberwürste
      Schweinebauch, Entenjung
 Mittwoch, 25.08. Rehragout & Täubchen
 Donnerstag, 26.08.  Hähnchen & Pfefferhähnchen
    
  An allen Kirchweihtagen gibt´s eine
 auswahlreiche Mittags- & Abendkarte mit   
  verschiedenen Kirchweihspezialitäten

     

  einfach gemütlich 

zum Essen gehen
oder zum 

Mitnehmen

    
  An allen Kirchweihtagen gibt´s eine
 auswahlreiche Mittags- & Abendkarte mit   
  verschiedenen Kirchweihspezialitäten

Wir haben vom 31. August bis zum 05. September
geschlossen!!!

 Tischreservierungen nehmen wir gerne entgegen!!!

        Eure Schmitt Bräu mit Team

**Fasching 2022**
Freitag, 25. Februar / Samstag, 26. Februar ab 17 Uhr geöffnet mit Abendkarte

Hot Dog, verschiedene Sub‘s, Salzfleisch mit Bohnenkern, gegrillte Makrele, Schnitzel,  
Cordon Bleu u.v.m., Stimmungsmusik, Cocktail‘s, Longdrink‘s

********************************************************

**Faschingssonntag, 27. Februar** ab 10 Uhr Frühschoppen
ab 11.30 Uhr Mittagskarte, Kaffee und hausgebackenem Kuchen

**Rosenmontag & Faschingsdienstag** ab 17 Uhr geöffnet mit Abendkarte
Schaschlik u. Fleischspieße, auswahlreiche Abendkarte, Stimmungsmusik, Cocktail‘s, Longdrinks u.v.m.

********************************************************
**Unsere Öffnungszeiten**

Getränkeverkauf & Gassenschänke
Montag - Sonntag 10 Uhr bis 14 Uhr · Montag - Samstag ab 17 Uhr · Donnerstag RUHETAG

**Gastwirtschaft**
Montag - Samstag ab 17 Uhr geöffnet mit Abendkarte · Sonntag ab 10 Uhr geöffnet

Frühschoppen, Mittagskarte und mit hausgebackenen Kuchen
Essen „to go“ Bestellungen

Ihr könnt gerne weiterhin „Essen to go“ bestellen.  
Aktuelle Speisekarten werden online gestellt oder Ihr könnt Sie direkt bei uns vor dem Tor abholen.

oder Essen „to go“09542/563
gemütlich

Essen gehen

Rosenmontag 
und Faschingsdienstag 

ganztägig geöffnet.
Betriebsurlaub

von 02.03. – 13.03.2022

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Grasser mit Team
Brauerei Grasser, Huppendorf 25, Telefon 09207/270

GmbH

Erhalten & Gestalten Kir
ch
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innenraum- u. fassadengestaltung
Tel.: 09207 / 9500, fax: 9501, Mobil: 0172 / 510 47 56

www.hofmann-internet.de

Angebote gültig
vom 17.02.22 bis 02.03.22

Südstraße 6
Hollfeld
Tel.: 09274/94220

Kasten 20 x 0,5 l 12,99 €
(1 l = 1,08 P) + 5,10 € Pfand

Kasten 20 x 0,5 l 6,99 €
(1 l = 0,70 P) + 4,50 Pfand

Kasten 20 x 0,5 l 12,99 €
(1 l = 1,30 P) + 4,50 € Pfand

Kasten 12 x 1,0 l PET 5,55 €
(1 l = 0,46 P) + 3,30 P Pfand

Kasten 6 x 1,0 l 8,99 €
(1 l = 1,50 P) + 2,40 € Pfand

Spritzig
Medium
Naturelle, 

alle Sorten
+ 4 Flaschen 
gratis!

Cola-Mix
Orange
Zitrone

Apfelsaft klar 
oder trüb

Neu im Sortiment:
Flaschen 0,75 l

Popcornlikör

Praxis Stefan Will
Sehr geehrte Patienten

Wir machen Urlaub 
vom 16.03. bis einschließlich 25.03.22.

Ab 28.03.2022 ist die Praxis wieder geöffnet.
Vertretung durch alle anwesenden Scheßlitzer Hausärzte.

Tel. 09542/644     www.praxiswill.de
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MIT EUCH,
FÜR BAMBERG!

JETZT TICKETS SICHERN!
brosebamberg.de/tickets

08.

20.

23.

MÄRZ

erholsamen Schlaf
in allen Preislagen, Reinigung,

Komplettwäsche und Umarbeitung von
Feder- und Daunenbetten.

Klemenz, Bettfedernfabrik, Geutenreuth 25
Tel. 09575/1733 oder 329   (96260 Weismain) 

Meisterbetrieb
Pilgerndorf 34, 96142 Hollfeld
Tel. 09206 / 993810
Fax 09206 / 993811
info@parkett-kaupper.de

4 Schleifen und Versiegeln von          
    Parkettböden
4 Ölen und wachsen
4 Massivparkett 8/10/14/22 mm
4 Massivdielen
4 Fertigparkett
4 Kork-/ Laminatböden
4 Teppichböden / PVC-Beläge
4 Kautschuk
4 Musterausstellung
4 Beratung auch bei Ihnen 
    zu Hause

24-Stunden-Notdienst
Tel.: 0951 / 700 42 900

• Rohrinspektion / Dichtheitsprüfung DIN EN1610
•  Rohrreparatur Grabenlos /

Schlauchliner und Kurzliner
• Rohr- und Kanalreinigung

Tannenweg 17, 96117 Weichendorf, www.rohr-reinigung-ritter.de
auch an Wochenden und Feiertagen
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!Samstag, 26. März bis Sonntag, 10. April:
Mit der Thermen-Card XXL gibt´s noch mehr Prozente auf den 

regulären Eintritt! Nutzen Sie Ihren Preisvorteil mit Extra-Bonus!

Thermenmarkt 
OHNE Flohmarkt
Sonntag, 6. März, 
9.30 bis 16.30 Uhr

XXL 
BONUSAKTION

An der Therme 1  95490 Mistelgau-Obernsees  Tel.: 0 92 06/993 00-0  www.therme-obernsees.de  info@therme-obernsees.de
PHYSIOFIT HENTES Gesundheit und Wellness  Belle Visage Kosmetikstudio/Fußpflege/Maniküre  Missimo Der Friseursalon

An der Therme 1 An der Therme 1  95490 Mistelgau-Obernsees  95490 Mistelgau-Obernsees  Tel.: 0 92 06/993 00-0  Tel.: 0 92 06/993 00-0 www.therme-obernsees.dewww.therme-obernsees.de

Aufgrund der momentanen Einschränkungen 
können bis auf Weiteres leider keine 
Veranstaltungen angeboten werden!

 Wir freuen uns auf Euch!
Alle Infos zu den aktuell gültigen 

„Freizeitregeln“ findet Ihr unter:

www.therme-obernsees.de 


